
Besondere Bedingungen für die Versicherung gegen außerberufliche Unfälle
(BB Außerberufliche Unfälle)

(U 212 1.2010)

Auf der Grundlage der Allgemeinen Unfallversicherungs-

Bedingungen (AUB 2010) bieten wir Versicherungsschutz für au-

ßerberufliche Unfälle. Ziffer 6.2 AUB 2010 gilt nicht.

1 Voraussetzungen für die Leistungen:

1.1 Die versicherte Person steht in einem Arbeits- oder Dienst-

verhältnis und ist

- gesetzlich oder freiwillig durch eine gesetzliche Unfallversi-

cherung gegen Arbeitsunfälle oder

- nach den Versorgungsvorschriften für Beamte und Soldaten

gegen Dienstunfälle

versichert.

1.2 Es handelt sich um einen außerberuflichen Unfall im Sinne

der gesetzlichen Unfallversicherung.

1.3 Im Zweifel ist die Entscheidung des Trägers der gesetzlichen

Unfallversicherung bzw. der zuständigen Dienststelle maßge-

bend.

2 Ausgeschlossene Unfälle

Kein Versicherungsschutz besteht für Unfälle beim Sport, den

die versicherte Person gegen Entgelt betreibt.

3 Änderung der Voraussetzung für die Leistungen

3.1 Fällt die Voraussetzung nach Ziffer 1.1 dieser Bedingungen

für länger als zwei Monate fort, müssen Sie uns dies unver-

züglich mitteilen. Ab Fortfall der Voraussetzung hat die ver-

sicherte Person zum bisherigen Beitrag für zwei Monate

Versicherungsschutz für berufliche und außerberufliche Un-

fälle.

Nach Ablauf dieser zwei Monate bleibt der erweiterte Versi-

cherungsschutz bestehen. Es vermindern sich jedoch die

Versicherungssummen im Verhältnis des erforderlichen Bei-

trages zum bisherigen Beitrag nach dem dann gültigen Tarif.

3.2 Liegt die Voraussetzung nach Ziffer 1.1 dieser Bedingungen

wieder vor, führen wir auf Ihren Wunsch den Vertrag als

Unfallversicherung gegen außerberufliche Unfälle mit dem

bisherigen Beitrag bei entsprechend erhöhten Versiche-

rungssummen weiter.


